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Krankheit bricht Urlaub, aber nicht Zeitausgleich 

 
Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 29.05.2013  
(9 ObA 11/13 b) ausgesprochen, dass eine Erkrankung den Verbrauch von 
vereinbartem Zeitausgleich nicht unterbricht. Das bedeutet, dass ein Arbeitnehmer, 
der Zeitausgleich konsumiert und währenddessen erkrankt, trotzdem sein 
Zeitguthaben verbraucht. 
 
Wie bereits in einer Vorentscheidung zur Erkrankung während der „Freizeitphase“ 
bei geblockter Altersteilzeit ausgesprochen (9 ObA 182/05p), sind Erkrankungen in 
der Zeitausgleichsphase ohne rechtliche Relevanz.  
Arbeitnehmer können nämlich in diesem Zeitraum zwar faktisch krank sein, nicht 
aber arbeitsunfähig im Rechtssinne, weil keine Arbeitspflicht mehr besteht. 
 
Dieses Urteil bestätigt, dass Urlaub dem Erholungszweck dient, ein 
Zeitausgleich aber der weitgehenden Annäherung der durchschnittlichen 
Arbeitszeit an die Normalarbeitszeit dient. (Ü-Std-Abbau) 
 
Kurz gesagt: 
 
Bei Krankheit im Urlaub wird man an „Arbeitsleistung“ verhindert. 
 
Bei Krankheit im Zeitausgleich wird man aber an Freizeit verhindert. 
Daher verfällt beim Zeitausgleich die genommene Zeit! 
 
z.B.:  Ausgleich Mehrarbeit, Zeitausgleich Ü-Std, 

Zeitausgleich Nachtfaktor, Ersatzruhe… 

 

 

 

Link zum Urteil: 

 

 
https://www.ogh.gv.at/entscheidungen/entscheidungen-ogh/krankheit-bricht-urlaub-aber-nicht zeitausgleich/ 

 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20061220_OGH0002_009OBA00182_05P0000_000&ResultFunctionToken=89619de5-63b0-4265-ac93-8a31f177079c&Position=1&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=9ObA182%2f05p&VonDatum=&BisDatum=18.06.2013&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=50&Suchworte=
https://www.ogh.gv.at/entscheidungen/entscheidungen-ogh/krankheit-bricht-urlaub-aber-nicht%20zeitausgleich/

